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Stadt 
Heidelberg 

Drucksache: 

0 3 4 0 / 2 0 2 0 / B V    
Datum: 

30.09.2020 

Federführung: 

Dezernat II, Tiefbauamt 

Beteiligung: 

Dezernat II, Amt für Verkehrsmanagement 

Betreff: 

Verkehrsversuch an der Bundestraße 37:  
Einrichtung eines gegenläufigen Radwegs zwischen 
Schlierbach Bahnhof und Ortseingang Neckargemünd  
Hier: Maßnahmegenehmigung und Bereitstellung von 
überplanmäßigen Mitteln 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: 
Zustimmung zur Beschlus-
sempfehlung: 

Handzeichen: 

Ausschuss für Klima-
schutz, Umwelt und Mobi-
lität 

14.10.2020 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Haupt- und Finanzaus-
schuss 

21.10.2020 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

Beschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremi-

en beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 27. Oktober 2020 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität empfiehlt dem Haupt- und Finanz-
ausschuss folgenden Beschluss: 

Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt dem Verkehrsversuch an der Bundestraße 37 in 
Form einer Einrichtung eines gegenläufigen Radwegs zwischen Schlierbach Bahnhof und 
Ortseingang Neckargemünd mit einem städtischen Anteil an den Kosten in Höhe von ins-
gesamt 250.000 € zu und stellt hierfür überplanmäßige Mittel in eben dieser Höhe bereit.  

Die Deckung erfolgt im Teilhaushalt des Amtes für Verkehrsmanagement durch Minder-
auszahlungen in Höhe von 50.000 Euro bei PSP-Element 8.81000013.700 (Kleinmaß-
nahmen Radverkehr) sowie durch Minderauszahlungen in Höhe von 200.000 Euro bei 
PSP-Element 8.81000013.700 (Sicherheitsaudit). 

Im Rahmen des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (LGVFG) werden die 
zuwendungsfähigen Kosten mit einem Fördersatz von 90 Prozent gefördert, so dass le-
diglich 10 Prozent der förderfähigen Kosten auf die Stadt entfallen.  

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  

 einmalige Kosten Finanzhaushalt 250.000 € 

  

Einnahmen:  

 Mit einer Förderung im Rahmen des LGVG in Höhe von 
90 Prozent der förderfähigen Kosten ist zu rechnen. Die 
Aufnahme in das Förderprogramm wurde beantragt. 

225.000 € 

  

Finanzierung:  

 Deckung bei PSP-Element 8.81000013.700 (Kleinmaß-
nahmen Radverkehr) 

50.000 € 

 Deckung bei PSP-Element 8.81000018.700 (Sicherheits-
audit) 

200.000 € 

  

Folgekosten:  

 keine  

  

 

 

Zusammenfassung der Begründung:   

Die Stadt Heidelberg beabsichtigt, einen Verkehrsversuch für einen gegenläufigen Rad-
weg zwischen Schlierbach Bahnhof und Ortseingang Neckargemünd zu starten und die 
dafür notwendigen Anlagen provisorisch einzurichten. 
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Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Mobi-
lität vom 14.10.2020 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität vom 14.10.2020  

13 Verkehrsversuch an der Bundesstraße 37: Einrichtung eines gegenläufigen Radwegs zwi-
schen Schlierbach Bahnhof und Ortseingang Neckargemünd hier: Maßnahmegenehmi-
gung und Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln 
Beschlussvorlage 0340/2020/BV 

Herr Bürgermeister Schmidt-Lamontain eröffnet den Tagesordnungspunkt.  

Bei der nachfolgenden Diskussion melden sich zu Wort: Stadtrat Föhr, Stadtrat Rothfuß, 
Stadtrat Pfeiffer, Stadtrat Dr. Weiler-Lorentz, Stadtrat Michelsburg, Stadtrat Wetzel 

 Was wird in den zwei Jahre, in denen der Verkehrsversuch laufen soll, beobachtet? 
Welche Kriterien müssten vorliegen, damit man den Radweg verstetigen kann? 

 Es entstehe der Eindruck, dass der Radweg auf der nördlichen Neckarseite „hinten 
runterfiele“, obwohl dieser doch der dringlichere, stärker frequentierte Weg sei. 

 Die Ergebnisse des Versuchs sollten vorgestellt werden. 

 Die Anzahl der Fahrzeuge bedinge keine Vierspurigkeit. Ausweichverkehr sei nicht zu 
erwarten. 

 Soll auf der Strecke eine Geschwindigkeitsreduktion vorgenommen werden? 

 Werden der Fahrradweg und der Gehweg nebenan von Schnee geräumt? 

 Weitere Faktoren, wie zum Beispiel Rückgang der Unfallzahl bei Radfahrern, Probleme 
beim Autoverkehr müssten erhoben werden. 

 Nach Abschluss des Versuchs müsste das Provisorium zu einem regulären Radweg 
umgebaut werden. 

 Wie können Konflikte mit Fußgängern vermieden werden? 

 Was passiert mit den parkenden Bussen, die an der Neckarseite vor dem Stauwehr 
stehen? 

Frau Keuchel nimmt zu den Fragen Stellung.  

Der Verkehrsversuch solle untersuchen, ob tatsächlich vier Fahrstreifen auf der Strecke 
gebraucht werden oder ob drei reichen würden. Die Anliegerkommunen äußern Bedenken, 
ob sich Teile des Verkehrs beim Wegfall einer Spur verlagern werden.  

Aufgebaut und begleitet werde der Versuch von der Hochschule Karlsruhe. Die Ausarbei-
tung, wie getestet werden solle, sei in Vorbereitung. Schwerpunkte der Untersuchung 
werden sein, ob ein Radweg auf der Strecke sinnvoll sei und ob die Leistungsfähigkeit der 
Strecke erhalten werden könne.  

Die Ertüchtigung des Fahrradweges auf der Nordseite sei weiterhin in Bearbeitung.  

Bürgermeister Schmidt-Lamontain sagt zu, dass nach Abschluss des Versuchs die Ergeb-
nisse dem Gemeinderat vorgestellt werden. 

Eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 km/h außerorts und 50 km/h innerorts werde 
eingerichtet. Sowohl Geh- als auch Radweg werden bei Schneefall geräumt. 
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Die Antwort auf die Frage, wie mit den parkenden Reisebussen, die an der Neckarseite vor 
dem Stauwehr stehen, zukünftig umgegangen werden soll, wird schriftlich nachgereicht. 
Dies wird von Herrn Bürgermeister Schmidt-Lamontain zugesagt. 

Herr Bürgermeister Schmidt-Lamontain lässt anschließend über den Beschlussvorschlag 
der Verwaltung abstimmen. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität empfiehlt dem Haupt- und Finanz-
ausschuss folgenden Beschluss: 

Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt dem Verkehrsversuch an der Bundestraße 37 in 
Form einer Einrichtung eines gegenläufigen Radwegs zwischen Schlierbach Bahnhof und 
Ortseingang Neckargemünd mit einem städtischen Anteil an den Kosten in Höhe von ins-
gesamt 250.000 € zu und stellt hierfür überplanmäßige Mittel in eben dieser Höhe bereit.  

Die Deckung erfolgt im Teilhaushalt des Amtes für Verkehrsmanagement durch Minder-
auszahlungen in Höhe von 50.000 Euro bei PSP-Element 8.81000013.700 (Kleinmaßnah-
men Radverkehr) sowie durch Minderauszahlungen in Höhe von 200.000 Euro bei PSP-
Element 8.81000013.700 (Sicherheitsaudit). 

Im Rahmen des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (LGVFG) werden die zu-
wendungsfähigen Kosten mit einem Fördersatz von 90 Prozent gefördert, so dass lediglich 
10 Prozent der förderfähigen Kosten auf die Stadt entfallen.  



 

Drucksache:  

0 3 4 0 / 2 0 2 0 / B V  . . .  
00314192.doc 

 
 

- 2.4 - 

 

 
Zusätzlich ergehen die folgenden Arbeitsaufträge an die Verwaltung: 

Die Verwaltung wird die Frage, wie mit den Reisebussen, die in Schlierbach an der Neckar-
seite vor dem dortigen Stauwehr stehen, zukünftig umgegangen werden soll, schriftlich 
beantworten. 

Die Verkehrsversuchs-Ergebnisse sollen nach Abschluss des Verkehrsversuchs im Ge-
meinderat vorgestellt werden. 

gezeichnet 
Raoul Schmidt-Lamontain 
Bürgermeister 

 

Ergebnis: Zustimmung zur Beschlussempfehlung mit Arbeitsauftrag an die 
Verwaltung 

Ja 14  Nein 01  Enthaltung 00   
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Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 21.10.2020 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 21.10.2020 

10 Verkehrsversuch an der Bundestraße 37: Einrichtung eines gengenläufigen Radwegs zwi-
schen Schlierbach Bahnhof und Orteingang Neckargemünd 
hier: Maßnahmegenehmigung und Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln 
Beschlussvorlage 0340/2020/BV 

Das Beratungsergebnis aus der Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und 
Mobilität (AKUM) vom 14.10.2020 ist als Tischvorlage verteilt. 

Bürgermeister Schmidt-Lamontain erläutert, im AKUM sei die Frage gestellt worden, wie 
mit den Reisebussen, die in Schlierbach an der Neckarseite vor dem dortigen Stauwehr 
stünden, zukünftig umgegangen werden solle. Hierzu erklärt er, dass die bestehende Auf-
stellfläche auch während der Anpassung zum Verkehrsversuch bestehen bleibe. 

Danach stellt Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner die Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität zur Abstimmung: 

Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses: 

Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt dem Verkehrsversuch an der Bundestraße 37 in 
Form einer Einrichtung eines gegenläufigen Radwegs zwischen Schlierbach Bahnhof und 
Ortseingang Neckargemünd mit einem städtischen Anteil an den Kosten in Höhe von ins-
gesamt 250.000 € zu und stellt hierfür überplanmäßige Mittel in eben dieser Höhe bereit.  

Die Deckung erfolgt im Teilhaushalt des Amtes für Verkehrsmanagement durch Minder-
auszahlungen in Höhe von 50.000 Euro bei PSP-Element 8.81000013.700 (Kleinmaßnah-
men Radverkehr) sowie durch Minderauszahlungen in Höhe von 200.000 Euro bei PSP-
Element 8.81000013.700 (Sicherheitsaudit). 

Im Rahmen des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (LGVFG) werden die zu-
wendungsfähigen Kosten mit einem Fördersatz von 90 Prozent gefördert, so dass lediglich 
10 Prozent der förderfähigen Kosten auf die Stadt entfallen. 



 

Drucksache:  

0 3 4 0 / 2 0 2 0 / B V  . . .  
00314192.doc 

 
 

- 2.6 - 

Zusätzlich ergeht folgender Arbeitsauftrag an die Verwaltung: 

Die Verkehrsversuchs-Ergebnisse sollen nach Abschluss des Verkehrsversuchs im Ge-
meinderat vorgestellt werden. 

gezeichnet 
Prof. Dr. Eckart Würzner 
Oberbürgermeister 

 

Ergebnis: beschlossen mit Arbeitsauftrag an die Verwaltung 
Nein 2  Enthaltung 1   

 



- 3.1 - 
 

Drucksache:  

0 3 4 0 / 2 0 2 0 / B V  . . .  
00314192.doc 

 
 

Begründung:  

Die Stadt Heidelberg beabsichtigt, einen Verkehrsversuch für einen gegenläufigen Radweg auf der 
Bundesstraße 37 (B 37) zwischen Schlierbach Bahnhof und Ortseingang Neckargemünd zu starten 
und die dafür notwendigen Anlagen provisorisch einzurichten. Der Verkehrsversuch ist für 2 Jahre 
angelegt.  

Bei diesem Versuch wird einer der vier Fahrstreifen durch eine Betonleitwand abgetrennt und dem 
Radverkehr zur Verfügung gestellt, welcher diesen im Beidrichtungsverkehr befahren wird. Die Be-
tonleitwand, wie sie auch an Autobahnbaustellen eingesetzt wird, wird an Knotenpunkten, Einfahr-
ten und an Busbuchten unterbrochen. Die Bushaltestellen bleiben in ihrer Lage unverändert und 
werden baulich teilweise barrierefrei provisorisch ausgebaut oder angepasst. 

Radweg und Gehweg werden getrennt geführt, die Gehwegbreite bleibt unverändert. Ausnahmen 
sind kurze Abschnitte, wie zum Beispiel die Bushaltestelle Orthopädie, bei der ein gemeinsamer 
Geh-Radweg hinter der Aufstellfläche von 1,50 Meter für Fahrgäste geführt wird. 

Der Versuch war zu Anfang nur bis zum Knotenpunkt Orthopädie geplant (circa 2400 Meter), wurde 
im Planungsverlauf erweitert bis zur Lichtsignalanlage an der Einmündung auf Höhe der Ziegelhäu-
ser Brücke (circa 3600 Meter), wo das geplante Radangebot an den vorhandenen gegenläufigen 
Rad-/Gehweg anschließt. 

Vom Knoten Ziegelhäuser Brücke in Richtung Neckargemünd sieht der Versuch auf einer Strecke 
von circa 2.800 Metern eine Zweistreifigkeit für den Kraftfahrzeug Verkehr vor. Etwa auf Höhe des 
auf der gegenüberliegenden Neckarseite befindlichen Campingplatzes ist der circa 300 Meter lange 
Wechselbereich geplant. Im weiteren Verlauf Richtung Neckargemünd ist die Straße auf circa 500 
Meter Länge zweistreifig in Richtung Heidelberg befahrbar. So besteht die Möglichkeit, jeweils bei 
der Ausfahrt aus den Städten langsame Fahrzeuge vor der Fahrstreifenreduktion zu überholen. 

Der Wechsel der Zweistreifigkeit bietet sich in diesem Bereich an, weil dort zwischen den heutigen 
Richtungsspuren eine Entwässerungsrinne liegt, deren Überfahrung ein Unfallrisiko bergen würde, 
insbesondere bei Nässe für Kradfahrer.  

Die Geschwindigkeiten gegenüber heute werden geändert und angepasst. Die Planungen wurden 
mit allen am Projekt beteiligten sowie der Polizei abgestimmt. Das Sicherheitsaudit zum Verkehrs-
versuch wurde ausgewertet.  

Die Lichtsignalanlagen an den bestehenden signalgeregelten Knotenpunkten auf Heidelberger Ge-
markung werden an die sich durch den Verkehrsversuch ergebenden Bedürfnisse angepasst. 

Eine provisorische Baustellenampel sichert die Querung der Radfahrenden am Ortseingang 
Neckargemünd. Diese haben die Möglichkeit, im Richtungsverkehr entlang der B37 weiterzufahren 
oder alternativ abseits der B37 über den Ingenieurweg und die Kümmelbachstraße ins Zentrum 
Neckargemünds zu gelangen. 

Die neu geplante Beschilderung ist mit der bestehenden Beschilderung abzugleichen, um mögliche 
Sichtbehinderungen zu vermeiden.  

Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg befürwortet diese Maßnahme, da es als Pilotprojekt 
gesehen wird und daraus Erfahrungen gesammelt werden können für weitere zukünftige Maßnah-
men entlang von Bundes-/Landstraßen. 

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen circa 900.000 €. Die Unterhaltungslast außerhalb der 
Ortsdurchfahrtsgrenze der Bundestraße 37 wurde im Jahr 2005 im Rahmen der Verwaltungsstruk-
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turreform auf die Stadt Heidelberg übertragen. Für diesen Teil der Maßnahme stehen Mittel im Bun-
deshaushalt bereit. Innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenze muss jedoch die Stadt Heidelberg die Kos-
ten tragen. Die Kosten für den städtischen Teil der Maßnahme betragen circa 250.000 € brutto. Im 
Rahmen des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (LGVFG) wird der städtische Teil der 
Maßnahme mit 90 Prozent der förderfähigen Kosten gefördert.  

Die Finanzierung erfolgt im Teilhaushalt des Amtes für Verkehrsmanagement durch Minderauszah-
lungen in Höhe von 50.000 Euro bei PSP-Element 8.81000013.700 (Kleinmaßnahmen Radverkehr) 
sowie durch Minderauszahlungen in Höhe von 200.000 Euro bei PSP-Element 8.81000013.700 (Si-
cherheitsaudit). 

Der Baubeginn soll im ersten Quartal 2021 erfolgen.   

Wir bitten um Zustimmung.  

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwick-
lungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes   
 
Nummer/n: 
(Codierung)  

+ / - 
berührt: 

Ziel/e: 

MO 6 + Mehr Mobilität ohne mehr motorisierten Verkehr 
  Begründung: 

  Die Maßnahme dient der genannten Zielsetzung.  
  Ziel/e: 

MO 4 + Klima- und Immissionsschutz vorantreiben.  
  Begründung: 

  Die Maßnahme dient der genannten Zielsetzung. 
 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
Keine 
 

gezeichnet 
Jürgen Odszuck 
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